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*	 �Vom 19. Juni 2001 (BGBl. I, S. 1046), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2009 
(BGBl. I, S. 2495).

Sozialgesetzbuch IX*
(Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – SGB IX)

(Auszüge: §§ 1– 5, 33 –  43, 68 – 100, 122 – 126)

TEIL 1
Regelungen für behinderte und von Behinderung

bedrohte Menschen

KAPITEL 1
Allgemeine Regelungen

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben  
in der Gesellschaft

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leis­
tungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger 	
geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleich­
berechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benach­
teiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird 
den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung be­
drohter Frauen und Kinder Rechnung getragen.

§ 2 Behinderung
(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 	
länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu­
stand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 	
beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beein­
trächtigung zu erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ih­
nen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie 	
ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäfti­
gung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Gel­
tungsbereich dieses Gesetzbuches haben.
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(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behin­
derte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, 
aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absat­
zes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstel­
lung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen 
oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).

§ 3 Vorrang von Prävention
Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass der Eintritt einer Be­
hinderung einschließlich einer chronischen Krankheit vermieden wird.

§ 4 Leistungen zur Teilhabe
(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleis­
tungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung 
1.	�die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Ver­
schlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,

2.	�Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimme­
rung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleis­
tungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern,

3.	�die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fä­
higkeiten dauerhaft zu sichern oder

4.	�die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teil­
habe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbststän­
dige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu 
erleichtern.

(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 
genannten Ziele nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständi­
gen Leistungsträger geltenden besonderen Vorschriften neben anderen 
Sozialleistungen erbracht. Die Leistungsträger erbringen die Leistungen 
im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage des Ein­
zelfalls so vollständig, umfassend und in gleicher Qualität, dass Leistun­
gen eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich werden.

(3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder
werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht 
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von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behin­
derten Kindern betreut werden können. Dabei werden behinderte 
Kinder alters-  und entwicklungsentsprechend an der Planung und 
Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtig­
ten intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen.

§ 5 Leistungsgruppen
Zur Teilhabe werden erbracht
1.	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2.	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3.	unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
4.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

KAPITEL 5
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistun­
gen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinde­
rung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu 
erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre 
Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

(2) Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben ge­
sichert, insbesondere durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, 
wohnortnahe und auch in Teilzeit nutzbare Angebote.

(3) Die Leistungen umfassen insbesondere
1.	 �Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes ein­
schließlich vermittlungsunterstützende Leistungen,

2.	 �Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung er­
forderlichen Grundausbildung,

2a.	�individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter 
Beschäftigung,

3.	 �berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistun­
gen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss ein­
schließen,
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4.	 �berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich 
nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,

5.	 �Gründungszuschuss entsprechend § 57 des Dritten Buches durch 
die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,

6.	 �sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um 
behinderten Menschen eine angemessene und geeignete Beschäf­
tigung oder eine selbstständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu 
erhalten.

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bishe­
rige Tätigkeit sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt an­
gemessen berücksichtigt. Soweit erforderlich, wird dabei die berufli­
che Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung durchgeführt; in 
diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7, Reisekosten nach § 53 
sowie Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten nach § 54 über­
nommen.

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika er­
bracht.

(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und 
pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich 
sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern 
und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder 
ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere
1.	�Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsver­
arbeitung,

2.	Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen,
3.	�mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Bera­
tung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und 
Kollegen,

4.	�Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungs­
möglichkeiten,

5.	�Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen 
Kompetenz, unter anderem durch Training sozialer und kommuni­
kativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen,
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6.	�Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7.	�Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben,

8.	�Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufga­
benstellung (§ 110).

(7) Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme
1.	�der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn 
für die Ausführung einer Leistung eine Unterbringung außerhalb 
des eigenen oder des elterlichen Haushalts wegen Art oder Schwe­
re der Behinderung oder zur Sicherung des Erfolges der Teilhabe 
notwendig ist,

2.	�der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehr­
gangskosten, Prüfungsgebühren, Lernmittel, vermittlungsunter­
stützende Leistungen.

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch
1.	�Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,
2.	�den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten 
Menschen oder einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten 
der An- und Abreise zu einer Bildungsmaßnahme und zur Vorstel­
lung bei einem Arbeitgeber, einem Träger oder einer Einrichtung 
für behinderte Menschen durch die Rehabilitationsträger nach § 6 
Abs. 1 Nr. 2 bis 5,

3.	�die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehin­
derte Menschen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,

4.	�Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung 
zur Berufsausübung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben oder zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg vom 
und zum Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz erforderlich sind, es sei 
denn, dass eine Verpflichtung des Arbeitgebers besteht oder solche 
Leistungen als medizinische Leistung erbracht werden können,

5.	�Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der 
Behinderung zur Berufsausübung erforderlich sind und
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6.	�Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer 
behinderungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang. 

Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren 
erbracht und in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durch das Integrationsamt nach § 102 Abs. 4 aus­
geführt. Der Rehabilitationsträger erstattet dem Integrationsamt seine 
Aufwendungen. Der Anspruch nach § 102 Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 34 Leistungen an Arbeitgeber
(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 können Leis­
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch an Arbeitgeber erbringen, 
insbesondere als
1.	�Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungs­
leistungen,

2.	�Eingliederungszuschüsse,
3.	�Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb,
4.	�teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebe­
schäftigung. 

Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht 
werden.

(2) Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 können für die 
gesamte Dauer der Maßnahme geleistet werden und sollen bei Aus­
bildungsmaßnahmen die von den Arbeitgebern im letzten Ausbil­
dungsjahr zu zahlenden monatlichen Ausbildungsvergütungen nicht 
übersteigen.

(3) Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 betragen höchs­
tens 50 vom Hundert der vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Ent­
gelte, soweit sie die tariflichen Arbeitsentgelte oder, wenn eine tarifliche 
Regelung nicht besteht, die für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen 
Arbeitsentgelte im Rahmen der Beitragsbemessungsgrenze in der Ar­
beitsförderung nicht übersteigen; die Leistungen sollen im Regelfall für 
nicht mehr als ein Jahr geleistet werden. Soweit es für die Teilhabe am 
Arbeitsleben erforderlich ist, können die Leistungen um bis zu 20 Pro­
zentpunkte höher festgelegt und bis zu einer Förderungshöchstdauer 
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von zwei Jahren erbracht werden. Werden sie für mehr als ein Jahr ge­
leistet, sind sie entsprechend der zu erwartenden Zunahme der Leis­
tungsfähigkeit der Leistungsberechtigten und den abnehmenden Ein­
gliederungserfordernissen gegenüber der bisherigen Förderungshöhe, 
mindestens um zehn Prozentpunkte, zu vermindern. Bei der Berech­
nung nach Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitgebers am Gesamt­
sozialversicherungsbeitrag berücksichtigt. Eingliederungszuschüsse 
werden zurückgezahlt, wenn die Arbeitsverhältnisse während des För­
derungszeitraums oder innerhalb eines Zeitraums, der der Förderungs­
dauer entspricht, längstens jedoch von einem Jahr, nach dem Ende der 
Leistungen beendet werden; dies gilt nicht, wenn
1.	�die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung 
beenden oder das Mindestalter für den Bezug der gesetzlichen Al­
tersrente erreicht haben oder

2.	�die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Ein­
haltung einer Kündigungsfrist oder aus Gründen, die in der Person 
oder dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder aus dringen­
den betrieblichen Erfordernissen, die einer Weiterbeschäftigung in 
diesem Betrieb entgegenstehen, zu kündigen. 

Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens 
aber den im letzten Jahr vor der Beendigung des Beschäftigungsver­
hältnisses gewährten Förderungsbetrag begrenzt; ungeförderte Nach­
beschäftigungszeiten werden anteilig berücksichtigt.

§ 35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
(1) Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungs­
werke und vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 
ausgeführt, soweit Art oder Schwere der Behinderung oder die Siche­
rung des Erfolges die besonderen Hilfen dieser Einrichtungen erfor­
derlich machen. Die Einrichtung muss
1.	�nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsme­
thode, Ausbildung und Berufserfahrung der Leitung und der Lehr­
kräfte sowie der Ausgestaltung der Fachdienste eine erfolgreiche 
Ausführung der Leistung erwarten lassen,
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2.	�angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsge­
recht sein, insbesondere auch die Beachtung der Erfordernisse des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung gewährleisten,

3.	�den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretun­
gen angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten an der Ausführung 
der Leistungen bieten sowie

4.	�die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit, insbesondere zu angemessenen Vergütungssätzen, 
ausführen. 

Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsa­
me Empfehlungen nach den §§ 13 und 20.

(2) Werden Leistungen zur beruflichen Ausbildung in Einrichtungen 
der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, sollen die Einrichtungen bei 
Eignung der behinderten Menschen darauf hinwirken, dass Teile die­
ser Ausbildung auch in Betrieben und Dienststellen durchgeführt wer­
den. Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation unterstützen die 
Arbeitgeber bei der betrieblichen Ausbildung und bei der Betreuung 
der auszubildenden behinderten Jugendlichen.

§ 36 Rechtsstellung der Teilnehmenden
Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 
ausgeführt, werden die Teilnehmenden nicht in den Betrieb der Ein­
richtungen eingegliedert. Sie sind keine Arbeitnehmer im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes und wählen zu ihrer Mitwirkung beson­
dere Vertreter. Bei der Ausführung werden die arbeitsrechtlichen 
Grundsätze über den Persönlichkeitsschutz, die Haftungsbeschrän­
kung sowie die gesetzlichen Vorschriften über den Arbeitsschutz, den 
Schutz vor Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf, den Erho­
lungsurlaub und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
entsprechend angewendet.

§ 37 Dauer von Leistungen
(1) Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder 
allgemein üblich ist, um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen; 
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eine Förderung kann darüber hinaus erfolgen, wenn besondere Um­
stände dies rechtfertigen.

(2) Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei 
ganztägigem Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei 
denn, dass das Teilhabeziel nur über eine länger dauernde Leistung 
erreicht werden kann oder die Eingliederungsaussichten nur durch 
eine länger dauernde Leistung wesentlich verbessert werden.

§ 38 Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen 
Rehabilitationsträgers zu Notwendigkeit, Art und Umfang von Leis­
tungen unter Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Zweckmäßigkeit 
gutachterlich Stellung. Dies gilt auch, wenn sich die Leistungsberech­
tigten in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung der medizinischen 
oder der medizinisch-beruflichen Rehabilitation aufhalten.

§ 38a Unterstützte Beschäftigung
(1) Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist, behinderten Menschen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf eine angemessene, geeignete 
und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen und 
zu erhalten. Unterstützte Beschäftigung umfasst eine individuelle be­
triebliche Qualifizierung und bei Bedarf Berufsbegleitung.

(2) Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung erhalten 
behinderte Menschen insbesondere, um sie für geeignete betriebliche 
Tätigkeiten zu erproben, auf ein sozialversicherungspflichtiges Be­
schäftigungsverhältnis vorzubereiten und bei der Einarbeitung und 
Qualifizierung auf einem betrieblichen Arbeitsplatz zu unterstützen. 
Die Leistungen umfassen auch die Vermittlung von berufsübergreifen­
den Lerninhalten und Schlüsselqualifikationen sowie die Weiterentwick­
lung der Persönlichkeit der behinderten Menschen. Die Leistungen wer­
den vom zuständigen Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 
für bis zu zwei Jahre erbracht, soweit sie wegen Art oder Schwere der 
Behinderung erforderlich sind. Sie können bis zu einer Dauer von weite­
ren zwölf Monaten verlängert werden, wenn auf Grund der Art oder 
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Schwere der Behinderung der gewünschte nachhaltige Qualifikations­
erfolg im Einzelfall nicht anders erreicht werden kann und hinreichend 
gewährleistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung führt.

(3) Leistungen der Berufsbegleitung erhalten behinderte Menschen 
insbesondere, um nach Begründung eines sozialversicherungspflichti­
gen Beschäftigungsverhältnisses die zu dessen Stabilisierung erforder­
liche Unterstützung und Krisenintervention zu gewährleisten. Die 
Leistungen werden bei Zuständigkeit eines Rehabilitationsträgers 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 oder 5 von diesem, im Übrigen von dem Inte­
grationsamt im Rahmen seiner Zuständigkeit erbracht, solange und 
soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Sicherung 
des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. 

(4) Stellt der Rehabilitationsträger während der individuellen betriebli­
chen Qualifizierung fest, dass voraussichtlich eine abschließende Be­
rufsbegleitung erforderlich ist, für die ein anderer Leistungsträger zu­
ständig ist, beteiligt er diesen frühzeitig.

(5) Die Unterstützte Beschäftigung kann von Integrationsfachdiensten 
oder anderen Trägern durchgeführt werden. Mit der Durchführung 
kann nur beauftragt werden, wer über die erforderliche Leistungsfä­
higkeit verfügt, um seine Aufgaben entsprechend den individuellen 
Bedürfnissen der behinderten Menschen erfüllen zu können. Insbe­
sondere müssen die Beauftragten
1.	�über Fachkräfte verfügen, die eine geeignete Berufsqualifikation, 
eine psychosoziale oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation 
und ausreichende Berufserfahrung besitzen,

2.	�in der Lage sein, den Teilnehmern geeignete individuelle betriebli­
che Qualifizierungsplätze zur Verfügung zu stellen und ihre berufli­
che Eingliederung zu unterstützen,

3.	�über die erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung verfü­
gen und

4.	�ein System des Qualitätsmanagements im Sinne des § 20 Abs. 2 
Satz 1 anwenden.
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(6) Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz 5 ge­
nannten Qualitätsanforderungen vereinbaren die Rehabilitationsträ­
ger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen im Rahmen der Bun­
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation eine gemeinsame Emp­
fehlung. Die gemeinsame Empfehlung kann auch Ausführungen zu 
möglichen Leistungsinhalten und zur Zusammenarbeit enthalten. 	
§ 13 Abs. 4, 6 und 7 und § 16 gelten entsprechend.

§ 39 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 	
(§ 136) werden erbracht, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der 
behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder 
wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuent­
wickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern.

§ 40 Leistungen im Eingangsverfahren und  
im Berufsbildungsbereich

(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 	
einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten be­
hinderte Menschen
1.	�im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeigne­
te Einrichtung für die Teilhabe des behinderten Menschen am Ar­
beitsleben ist sowie welche Bereiche der Werkstatt und welche Leis­
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für den behinderten Menschen 
in Betracht kommen, und um einen Eingliederungsplan zu erstellen,

2.	�im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, 
um die Leistungs-  oder Erwerbsfähigkeit des behinderten Men­
schen so weit wie möglich zu entwickeln, zu verbessern oder wie­
derherzustellen und erwartet werden kann, dass der behinderte 
Mensch nach Teilnahme an diesen Leistungen in der Lage ist, we­
nigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis­
tung im Sinne des § 136 zu erbringen.

(2) Die Leistungen im Eingangsverfahren werden für drei Monate er­
bracht. Die Leistungsdauer kann auf bis zu vier Wochen verkürzt wer­
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den, wenn während des Eingangsverfahrens im Einzelfall festgestellt 
wird, dass eine kürzere Leistungsdauer ausreichend ist.

(3) Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei Jahre er­
bracht. Sie werden in der Regel für ein Jahr bewilligt. Sie werden für ein 
weiteres Jahr bewilligt, wenn auf Grund einer rechtzeitig vor Ablauf 
des Förderzeitraums nach Satz 2 abzugebenden fachlichen Stellung­
nahme die Leistungsfähigkeit des behinderten Menschen weiterent­
wickelt oder wiedergewonnen werden kann.

(4) Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen ei­
ner Unterstützten Beschäftigung nach § 38a werden zur Hälfte auf die 
Dauer des Berufsbildungsbereichs angerechnet. Allerdings dürfen die 
Zeiten individueller betrieblicher Qualifizierung und des Berufsbil­
dungsbereichs insgesamt nicht mehr als 36 Monate betragen.

§ 41 Leistungen im Arbeitsbereich
(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für be­
hinderte Menschen erhalten behinderte Menschen, bei denen
1.	eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
2.	�Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder 
berufliche Ausbildung (§ 33 Abs. 3 Nr. 2 bis 4) 

wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder 
noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, 	
wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeits­
leistung zu erbringen. 

(2) Die Leistungen sind gerichtet auf
1.	�Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Nei­
gung des behinderten Menschen entsprechenden Beschäftigung,

2.	�Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungs­
fähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie

3.	�Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.
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(3) Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zu­
ständigen Rehabilitationsträger angemessene Vergütungen, die den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähig­
keit entsprechen. Ist der Träger der Sozialhilfe zuständig, sind die Vor­
schriften nach Abschnitt 7 des Bundessozialhilfegesetzes anzuwen­
den. Die Vergütungen, in den Fällen des Satzes 2 die Pauschalen und 
Beträge nach § 93a Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes, berücksich­
tigen
1.	�alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderun­
gen der Werkstatt notwendigen Kosten sowie

2.	�die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammen­
hang stehenden Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der 
besonderen Verhältnisse in der Werkstatt und der dort beschäftig­
ten behinderten Menschen nach Art und Umfang über die in ei­
nem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehenden Kosten 
hinausgehen. Können die Kosten der Werkstatt nach Satz 3 	
Nr. 2 im Einzelfall nicht ermittelt werden, kann eine Vergütungs­
pauschale für diese werkstattspezifischen Kosten der wirtschaftli­
chen Betätigung der Werkstatt vereinbart werden.

(4) Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach § 12 
Abs. 4 der Werkstättenverordnung werden die Auswirkungen der 
Vergütungen auf die Höhe des Arbeitsergebnisses dargestellt. Dabei 
wird getrennt ausgewiesen, ob sich durch die Vergütung Verluste 
oder Gewinne ergeben. Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf nicht 
zur Minderung der Vergütungen nach Absatz 3 verwendet werden.

§ 42 Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten
für behinderte Menschen

(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbe­
reich erbringen
1.	�die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht einer der in den Num­
mern 2 bis 4 genannten Träger zuständig ist,

2.	 �die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
durch Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene,
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3.	�die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der 
§§ 11 bis 13 des Sechsten Buches,

4.	�die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der 
§§ 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes.

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen
1.	�die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
durch Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene, 

2.	�die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des 
§ 27d Abs. 1 Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes,

3.	�die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen 
des § 35a des Achten Buches,

4.	�im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen 
des Bundessozialhilfegesetzes.

§ 43 Arbeitsförderungsgeld
Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zustän­
digen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich 
beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen 
nach § 41 Abs. 3 ein Arbeitsförderungsgeld. Das Arbeitsförderungs­
geld beträgt monatlich 26 Euro für jeden im Arbeitsbereich beschäf­
tigten behinderten Menschen, dessen Arbeitsentgelt zusammen mit 
dem Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 325 Euro nicht übersteigt. 
Ist das Arbeitsentgelt höher als 299 Euro, beträgt das Arbeitsförde­
rungsgeld monatlich den Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeits­
entgelt und 325 Euro. Erhöhungen der Arbeitsentgelte auf Grund der 
Zuordnung der Kosten im Arbeitsbereich der Werkstatt gemäß § 41 
Abs. 3 des Bundessozialhilfegesetzes in der ab 1. August 1996 gelten­
den Fassung oder gemäß § 41 Abs. 3 können auf die Zahlung des Ar­
beitsförderungsgeldes angerechnet werden.

TEIL 2
Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter 

Menschen (Schwerbehindertenrecht)

KAPITEL 1 Geschützter Personenkreis
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§ 68 Geltungsbereich
(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und die­
sen gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten 
Menschen (§ 2 Abs. 3) erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 69 
auf Antrag des behinderten Menschen durch die Bundesagentur für 
Arbeit. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags 
wirksam. Sie kann befristet werden.

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen 
Regelungen für schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 
und des Kapitels 13 angewendet.

(4) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte 
Jugendliche und junge Erwachsene (§ 2 Abs. 1) während der Zeit 
einer Berufsausbildung in Betrieben und Dienststellen, auch wenn der 
Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder ein Grad der Be­
hinderung nicht festgestellt ist. Der Nachweis der Behinderung wird 
durch eine Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder durch einen 
Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. Die 
besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen, mit Ausnah­
me des § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c, werden nicht angewendet.

§ 69 Feststellung der Behinderung, Ausweise
(1) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durch­
führung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden das 
Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest. 
Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der Eigenschaft 
als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Abs. 2), gelten die in § 14 Abs. 2 
Satz 2 und 4 sowie Abs. 5 Satz 2 und 5 genannten Fristen sowie § 60 
Abs. 1 des Ersten Buches entsprechend. Das Gesetz über das Verwal­
tungsverfahren der Kriegsopferversorgung ist entsprechend anzu­
wenden, soweit nicht das Zehnte Buch Anwendung findet. Die Aus­
wirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als 
Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Die 
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Maßstäbe des § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes und der 
auf Grund des § 30 Abs. 17 des Bundesversorgungsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung gelten entsprechend. Eine Feststellung ist nur zu 
treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. 
Durch Landesrecht kann die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 ge­
regelt werden.

(2) Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Fest­
stellung über das Vorliegen einer Behinderung und den Grad einer auf 
ihr beruhenden Erwerbsminderung schon in einem Rentenbescheid, 
einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung oder 
einer vorläufigen Bescheinigung der für diese Entscheidungen zustän­
digen Dienststellen getroffen worden ist, es sei denn, dass der behin­
derte Mensch ein Interesse an anderweitiger Feststellung nach Absatz 1 
glaubhaft macht. Eine Feststellung nach Satz 1 gilt zugleich als Fest­
stellung des Grades der Behinderung.

(3) Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in 	
der Gesellschaft vor, so wird der Grad der Behinderung nach den 
Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Be­
rücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Für 
diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass in einer Entschei­
dung nach Absatz 2 eine Gesamtbeurteilung bereits getroffen wor­
den ist.

(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheit­
liche Merkmale Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Nachteils­
ausgleichen, so treffen die zuständigen Behörden die erforderlichen 
Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1.

(5) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Be­
hörden auf Grund einer Feststellung der Behinderung einen Ausweis 
über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Be­
hinderung sowie im Falle des Absatzes 4 über weitere gesundheitliche 
Merkmale aus. Der Ausweis dient dem Nachweis für die Inanspruch­
nahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten 
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Menschen nach Teil 2 oder nach anderen Vorschriften zustehen. Die 
Gültigkeitsdauer des Ausweises soll befristet werden. Er wird einge­
zogen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen 
erloschen ist. Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine Neufeststel­
lung unanfechtbar geworden ist.

§ 70 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu­
stimmung des Bundesrates nähere Vorschriften über die Gestaltung der 
Ausweise, ihre Gültigkeit und das Verwaltungsverfahren zu erlassen.

KAPITEL 2 Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber

§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen

(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurch­
schnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 
haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen be­
sonders zu berücksichtigen. Abweichend von Satz 1 haben Arbeit­
geber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 40 Arbeits­
plätzen jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten 
Menschen, Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger 
als 60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat zwei schwer­
behinderte Menschen zu beschäftigen.

(2) [aufgehoben]

(3) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten
1.	�jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienst­
stellen, das Bundespräsidialamt, die Verwaltungen des Deutschen 
Bundestages und Bundesrates, das Bundesverfassungsgericht, die 
obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Bundesgerichtshof jedoch 
zusammengefasst mit dem Generalbundesanwalt, sowie das Bun­
deseisenbahnvermögen,

2.	�jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien 
mit ihren nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltungen der 
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Landtage, die Rechnungshöfe (Rechnungskammern), die Organe 
der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und jede sonstige Lan­
desbehörde, zusammengefasst jedoch diejenigen Behörden, die 
eine gemeinsame Personalverwaltung haben, 

3.	�jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebiets­
körperschaften,

4.	�jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts.

§ 72 Beschäftigung besonderer Gruppen
 schwerbehinderter Menschen

(1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in ange­
messenem Umfang zu beschäftigen
1.	�schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Be­
hinderung im Arbeitsleben besonders betroffen sind, insbesondere 
solche,

	 a)	 �die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung 
nicht nur vorübergehend einer besonderen Hilfskraft bedürfen 
oder

	 b)	 �deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorü­
bergehend mit außergewöhnlichen Aufwendungen für den Ar­
beitgeber verbunden ist oder

	 c)	 �die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offen­
sichtlich nur eine wesentlich verminderte Arbeitsleistung erbrin­
gen können oder

	 d)	 �bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein 
infolge geistiger oder seelischer Behinderung oder eines Anfalls­
leidens vorliegt oder

	 e)	 �die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlos­
sene Berufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben,

2.	�schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet 
haben.

(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für 
Auszubildende, haben im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungs­
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pflicht einen angemessenen Anteil dieser Stellen mit schwerbehinder­
ten Menschen zu besetzen. Hierüber ist mit der zuständigen Interes­
senvertretung im Sinne des § 93 und der Schwerbehindertenvertretung 
zu beraten.

§ 73 Begriff des Arbeitsplatzes
(1) Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen 	
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beamtinnen, 
Richter und Richterinnen sowie Auszubildende und andere zu ihrer 
beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden.

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt 
werden
1.	�behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeits­
leben nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 in Betrieben oder Dienststellen teil­
nehmen,

2.	�Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb 
dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder re­
ligiöser Art bestimmt ist, und Geistliche öffentlich-rechtlicher Religi­
onsgemeinschaften,

3.	�Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb 
dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung 
oder Erziehung erfolgt, 

4.	�Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Drit­
ten Buch teilnehmen,

5.	�Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,
6.	�Personen, die nach § 19 des Bundessozialhilfegesetzes in Arbeits­
verhältnissen beschäftigt werden,

7.	�Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungs­
verhältnis wegen Wehr-  oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem 
Urlaub, wegen Bezuges einer Rente auf Zeit oder bei Altersteilzeit­
arbeit in der Freistellungsphase (Verblockungsmodell) ruht, solange 
für sie eine Vertretung eingestellt ist.

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der 
Arbeit oder nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinba­
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rungen nur auf die Dauer von höchstens acht Wochen besetzt sind, 
sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 18 Stunden wö­
chentlich beschäftigt werden.

§ 74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen 
und der Pflichtarbeitsplatzzahl

(1) Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der 
Zahl der Arbeitsplätze, auf denen schwerbehinderte Menschen zu be­
schäftigen sind (§ 71), zählen Stellen, auf denen Auszubildende be­
schäftigt werden, nicht mit. Das Gleiche gilt für Stellen, auf denen 
Rechts-  oder Studienreferendare und - referendarinnen beschäftigt 
werden, die einen Rechtsanspruch auf Einstellung haben.

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr 
sind aufzurunden, bei Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich weni­
ger als 60 Arbeitsplätzen abzurunden.

§ 75 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der  
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sin­
ne des § 73 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 4 beschäftigt wird, wird auf 
einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen angerech­
net.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer 
als betriebsüblich, aber nicht weniger als 18 Stunden wöchentlich be­
schäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte 
Menschen angerechnet. Bei Herabsetzung der wöchentlichen Arbeits­
zeit auf weniger als 18 Stunden infolge von Altersteilzeit gilt Satz 1 ent­
sprechend. Wird ein schwerbehinderter Mensch weniger als 18 Stunden 
wöchentlich beschäftigt, lässt die Bundesagentur für Arbeit die Anrech­
nung auf einen dieser Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teilzeitbeschäf­
tigung wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist.

(2a) Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer Maßnahme 
zur Förderung des Übergangs aus der Werkstatt für behinderte Men­
schen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (§ 5 Abs. 4 Satz 1 der Werk­
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stättenverordnung) beschäftigt wird, wird auch für diese Zeit auf die 
Zahl der Pflichtarbeitsplätze angerechnet.

(3) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeits­
platz für schwerbehinderte Menschen angerechnet.

(4) Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn 
er kein schwerbehinderter oder gleichgestellter behinderter Mensch 
im Sinne des § 2 Abs. 2 oder 3 ist, auf einen Pflichtarbeitsplatz ange­
rechnet.

§ 76 Mehrfachanrechnung
(1) Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung eines schwer­
behinderten Menschen, besonders eines schwerbehinderten Men­
schen im Sinne des § 72 Abs. 1 auf mehr als einen Pflichtarbeitsplatz, 
höchstens drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen 
zulassen, wenn dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere 
Schwierigkeiten stößt. Satz 1 gilt auch für schwerbehinderte Men­
schen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer Werkstatt für be­
hinderte Menschen und für teilzeitbeschäftigte schwerbehinderte 
Menschen im Sinne des § 75 Abs. 2.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, 
wird auf zwei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen an­
gerechnet. Satz 1 gilt auch während der Zeit einer Ausbildung im Sin­
ne des § 35 Abs. 2, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle durch­
geführt wird. Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung auf 
drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zulassen, 
wenn die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungsstelle wegen Art 
oder Schwere der Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stößt. 
Bei Übernahme in ein Arbeits-  oder Beschäftigungsverhältnis durch 
den ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an 
eine abgeschlossene Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch 
im ersten Jahr der Beschäftigung auf zwei Pflichtarbeitsplätze ange­
rechnet; Absatz 1 bleibt unberührt.
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(3) Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Men­
schen auf mehr als drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Men­
schen, die vor dem 1. August 1986 erlassen worden sind, gelten fort.

§ 77 Ausgleichsabgabe
(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter 
Menschen nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten 
Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsab­
gabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäf­
tigung schwerbehinderter Menschen nicht auf. Die Ausgleichsabgabe 
wird auf der Grundlage einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungs­
quote ermittelt. 

(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz
1.	�105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote 
von 3 Prozent bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz,

2.	�180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote 
von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent,

3.	�260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote 
von weniger als 2 Prozent. 

Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten 
Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen
1.	�für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berück­
sichtigenden Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Be­
schäftigung von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 
105 Euro und

2.	�für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berück­
sichtigenden Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Be­
schäftigung von weniger als zwei schwerbehinderten Menschen 
105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von 
weniger als einem schwerbehinderten Menschen 180 Euro.

(3) Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung 
der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches. Sie erhöht sich 
zum 1. Januar eines Kalenderjahres, wenn sich die Bezugsgröße seit 
der letzten Neubestimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe um 
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wenigstens 10 Prozent erhöht hat. Die Erhöhung der Ausgleichsab­
gabe erfolgt, indem der Faktor für die Veränderung der Bezugsgröße 
mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt wird. 
Die sich ergebenden Beträge sind auf den nächsten durch fünf teilba­
ren Betrag abzurunden. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz 3 ergeben­
den Beträge der Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit 
der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 an das für seinen Sitz 
zuständige Integrationsamt. Ist ein Arbeitgeber mehr als drei Monate 
im Rückstand, erlässt das Integrationsamt einen Feststellungsbe­
scheid über die rückständigen Beträge und zieht diese ein. Für rück­
ständige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das Integrationsamt 
nach dem 31. März Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 
des Vierten Buches; für ihre Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend. 
Das Integrationsamt kann in begründeten Ausnahmefällen von 	
der Erhebung von Säumniszuschlägen absehen. Widerspruch und 	
Anfechtungsklage gegen den Feststellungsbescheid haben keine auf-
schiebende Wirkung. Gegenüber privaten Arbeitgebern wird die 
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das Verwaltungs­
zwangsverfahren durchgeführt. Bei öffentlichen Arbeitgebern wen­
det sich das Integrationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren 
Entscheidung es die Entscheidung der obersten Bundes- oder Lan­
desbehörde anrufen kann. Die Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf 
des Kalenderjahres, das auf den Eingang der Anzeige bei der Bundes­
agentur für Arbeit folgt, weder nachgefordert noch erstattet.

(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur För­
derung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben 
einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3) 
verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von an­
derer Seite zu leisten sind oder geleistet werden. Aus dem Aufkom­
men an Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und sächliche Kosten 
der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden. 
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Das Integrationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss für behinderte 
Menschen bei dem Integrationsamt (§ 103) auf dessen Verlangen 
eine Übersicht über die Verwendung der Ausgleichsabgabe.

(6) Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach 	
§ 79 bestimmten Prozentsatz des Aufkommens an Ausgleichsabgabe 
an den Ausgleichsfonds (§ 78) weiter. Zwischen den Integrations­
ämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das einzelne Integ­
rationsamt entfallende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe 
bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohn­
bevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur 
Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und dem 
Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsam­
tes in den Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichtiger Ar­
beitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 Beschäftigten und der 
bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldeten schwerbehinder­
ten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur entspre­
chenden Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten be­
hinderten Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.

(7) Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Aus­
gleichsabgabe werden von diesen gesondert verwaltet. Die Rech­
nungslegung und die formelle Einrichtung der Rechnungen und Bele­
ge regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese Stellen allgemein 
maßgebend sind.

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Ab­
satz 1) gelten hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 1 genannten Stellen 
der Bund und hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 2 genannten Stellen 
das Land als ein Arbeitgeber.

§ 78 Ausgleichsfonds
Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwer­
behinderter Menschen auf Arbeitsplätzen und zur Förderung von Ein­
richtungen und Maßnahmen, die den Interessen mehrerer Länder auf 
dem Gebiet der Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
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am Arbeitsleben dienen, ist beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales als zweckgebundene Vermögensmasse ein Ausgleichsfonds 
für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben gebildet. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales verwaltet den Ausgleichsfonds.

§ 79 Verordnungsermächtigungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates
1.	�die Pflichtquote nach § 71 Abs. 1 nach dem jeweiligen Bedarf an 
Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen zu ändern, jedoch 
auf höchstens 10 Prozent zu erhöhen oder bis auf 4 Prozent herab­
zusetzen; dabei kann die Pflichtquote für öffentliche Arbeitgeber 
höher festgesetzt werden als für private Arbeitgeber,

2.	�nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe 
nach § 77 Abs. 5 und die Gestaltung des Ausgleichsfonds nach § 78, 
die Verwendung der Mittel durch ihn für die Förderung der Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben und das Vergabe- 
und Verwaltungsverfahren des Ausgleichsfonds zu erlassen,

3.	�in der Rechtsverordnung nach Nummer 2
	 a)	 �den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Auf­

kommens an Ausgleichsabgabe entsprechend den erforder­
lichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben des Aus­
gleichsfonds und der Integrationsämter,

	 b)	 �den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag 
der Länder oder einer Mehrheit der Länder abweichend von 	
§ 77 Abs. 6 Satz 3 sowie

	 c)	 �die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach 	
§ 30 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung ab­
weichend von § 41 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung und von In­
tegrationsbetrieben und - abteilungen abweichend von § 41 
Abs. 1 Nr. 3 dieser Verordnung zu regeln,

4.	�die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 
Arbeitsplätze verfügen, für einen bestimmten Zeitraum allgemein 
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oder für einzelne Bundesländer herabzusetzen oder zu erlassen, 
wenn die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze für schwerbe­
hinderte Menschen die Zahl der zu beschäftigenden schwerbehin­
derten Menschen so erheblich übersteigt, dass die Pflichtarbeits­
plätze für schwerbehinderte Menschen dieser Arbeitgeber nicht in 
Anspruch genommen zu werden brauchen.

KAPITEL 3
Sonstige Pflichten der Arbeitgeber;

Rechte der schwerbehinderten Menschen

§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der 
Bundesagentur für Arbeit und den Integrationsämtern

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede 
Dienststelle, ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten schwerbehin­
derten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen und sonstigen 
anrechnungsfähigen Personen laufend zu führen und dieses den Ver­
tretern oder Vertreterinnen der Bundesagentur für Arbeit und des In­
tegrationsamtes, die für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle 
zuständig sind, auf Verlangen vorzulegen.

(2) Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für 
Arbeit einmal jährlich bis spätestens zum 31. März für das vorange­
gangene Kalenderjahr, aufgegliedert nach Monaten, die Daten anzu­
zeigen, die zur Berechnung des Umfangs der Beschäftigungspflicht, 
zur Überwachung ihrer Erfüllung und der Ausgleichsabgabe notwen­
dig sind. Der Anzeige sind das nach Absatz 1 geführte Verzeichnis so­
wie eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiterleitung 
an das für ihren Sitz zuständige Integrationsamt beizufügen. Dem Be­
triebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, der Schwer­
behindertenvertretung und dem Beauftragten des Arbeitgebers ist je 
eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zu übermitteln.

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig an, erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach 
Prüfung in tatsächlicher sowie in rechtlicher Hinsicht einen Feststel­
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lungsbescheid über die zur Berechnung der Zahl der Pflichtarbeitsplät­
ze für schwerbehinderte Menschen und der besetzten Arbeitsplätze 
notwendigen Daten.

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen 
nicht zur Verfügung zu stellen haben, haben die Anzeige nur nach 
Aufforderung durch die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen einer 
repräsentativen Teilerhebung zu erstatten, die mit dem Ziel der Erfas­
sung der in Absatz 1 genannten Personengruppen, aufgegliedert 
nach Bundesländern, alle fünf Jahre durchgeführt wird.

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und dem In­
tegrationsamt auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durch­
führung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter 
und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen am Arbeitsleben 
notwendig sind.

(6) Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür­
sorgestellen abgestimmten Vordrucke der Bundesagentur für Arbeit 
zu verwenden. Die Bundesagentur für Arbeit soll zur Durchführung 
des Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bundesarbeitsgemein­
schaft ein elektronisches Übermittlungsverfahren zulassen.

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur für 
Arbeit und des Integrationsamtes auf Verlangen Einblick in ihren Be­
trieb oder ihre Dienststelle zu geben, soweit es im Interesse der 
schwerbehinderten Menschen erforderlich ist und Betriebs-  oder 
Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden.

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehin­
derten Menschen (§ 94 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und § 97 Abs. 1 bis 5) un­
verzüglich nach der Wahl und ihren Beauftragten für die Angelegen­
heiten der schwerbehinderten Menschen (§ 98 Satz 1) unverzüglich 
nach der Bestellung der für den Sitz des Betriebes oder der Dienst­
stelle zuständigen Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt zu be­
nennen.
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(9) Die Bundesagentur für Arbeit erstellt und veröffentlicht alljährlich 
eine Übersicht über die Beschäftigungsquote schwerbehinderter 
Menschen bei den einzelnen öffentlichen Arbeitgebern.

§ 81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte
schwerbehinderter Menschen

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze 
mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur 
für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehin­
derten Menschen, besetzt werden können. Sie nehmen frühzeitig 
Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für 
Arbeit oder ein von ihr beauftragter Integrationsfachdienst schlägt 
den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. Über 
die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von 
schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die Schwerbe­
hindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen unmit­
telbar nach Eingang zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehin­
derter Richter und Richterinnen wird der Präsidialrat unterrichtet und 
gehört, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prü­
fung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die Schwerbehinderten­
vertretung nach § 95 Abs. 2 und hören die in § 93 genannten Vertre­
tungen an. Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht 
und ist die Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 93 genannte 
Vertretung mit der beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht 
einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit ihnen zu erör­
tern. Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. 
Alle Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entschei­
dung unter Darlegung der Gründe unverzüglich zu unterrichten. Bei 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die Schwerbehinder­
tenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch 
die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt.

(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen 
ihrer Behinderung benachteiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die Re­
gelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.
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(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass 
in ihren Betrieben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene 
Zahl schwerbehinderter Menschen eine möglichst dauerhafte behin­
derungsgerechte Beschäftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.

(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeit­
gebern Anspruch auf
1.	�Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse mög­
lichst voll verwerten und weiterentwickeln können,

2.	�bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der 
beruflichen Bildung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens,

3.	�Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außer­
betrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung,

4.	�behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeits­
stätten einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte 
sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der 
Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer Berück­
sichtigung der Unfallgefahr,

5.	�Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen techni­
schen Arbeitshilfen 

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf 
die Beschäftigung. Bei der Durchführung der Maßnahmen nach den 
Nummern 1, 4 und 5 unterstützt die Bundesagentur für Arbeit und die 
Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berücksichtigung der für die 
Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der schwerbehinderten 
Menschen. Ein Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine Er­
füllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhältnis­
mäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen 
oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder be­
amtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen.
Sie werden dabei von den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbe­
hinderte Menschen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, 
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wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinde­
rung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Agentu­
ren für Arbeit frühzeitig frei werdende und neu zu besetzende sowie 
neue Arbeitsplätze (§ 73). Haben schwerbehinderte Menschen sich 
um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind sie von der Bun­
desagentur für Arbeit oder einem von dieser beauftragten Integrati­
onsfachdienst vorgeschlagen worden, werden sie zu einem Vorstel­
lungsgespräch eingeladen. Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die 
fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Einer Integrationsvereinbarung 
nach § 83 bedarf es nicht, wenn für die Dienststellen dem § 83 ent­
sprechende Regelungen bereits bestehen und durchgeführt werden.

§ 83 Integrationsvereinbarung
(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und 
den in § 93 genannten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Be­
auftragten des Arbeitgebers (§ 98) eine verbindliche Integrationsverein­
barung. Auf Antrag der Schwerbehindertenvertretung wird unter Betei­
ligung der in § 93 genannten Vertretungen hierüber verhandelt. Ist eine 
Schwerbehindertenvertretung nicht vorhanden, steht das Antragsrecht 
den in § 93 genannten Vertretungen zu. Der Arbeitgeber oder die 
Schwerbehindertenvertretung können das Integrationsamt einladen, 
sich an den Verhandlungen über die Integrationsvereinbarung zu betei­
ligen. Der Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt, die für den Sitz 
des Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung übermittelt.

(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der 
Eingliederung schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Perso­
nalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfelds, 
Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen über die Durchfüh­
rung in den Betrieben und Dienststellen. Bei der Personalplanung wer­
den besondere Regelungen zur Beschäftigung eines angemessenen 
Anteils von schwerbehinderten Frauen vorgesehen.
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(2a) In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen ge­
troffen werden
1.	�zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen 
bei der Besetzung freier, frei werdender oder neuer Stellen,

2.	�zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines 
angemessenen Anteils schwerbehinderter Frauen,

3.	�zu Teilzeitarbeit,
4.	�zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,
5.	�zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches Ein­
gliederungsmanagement) und zur Gesundheitsförderung,

6.	�über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für Be­
ratungen über Leistungen zur Teilhabe sowie über besondere Hil­
fen im Arbeitsleben.

(3) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet 
der Arbeitgeber über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

§ 84 Prävention
(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- 
oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits-  oder sonstigen 
Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses 
führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertre­
tung und die in § 93 genannten Vertretungen sowie das Integrations­
amt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung ste­
henden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu 
erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und 
das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauer­
haft fortgesetzt werden kann.

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber 
mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwer­
behinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertre­
tung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Mög- 
lichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden 
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und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches 
Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird der Werks- oder 
Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher 
Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsma­
nagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und ver­
wendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder 
begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitge­
ber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinder­
ten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken da­
rauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich 
beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht wer­
den. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwer­
behinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, 
können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitge­
ber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeit­
geber, die ein betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, 
durch Prämien oder einen Bonus fördern.

KAPITEL 4
Kündigungsschutz

§ 85 Erfordernis der Zustimmung
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten 
Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Integrationsamtes.

§ 86 Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

§ 87 Antragsverfahren
(1) Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei 
dem für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Inte­
grationsamt schriftlich. Der Begriff des Betriebes und der Begriff der 
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Dienststelle im Sinne des Teils 2 bestimmen sich nach dem Betriebs­
verfassungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht.

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme der Bundesagentur 
für Arbeit, des Betriebsrates oder Personalrates und der Schwerbehin­
dertenvertretung ein und hört den schwerbehinderten Menschen an.

(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine 
gütliche Einigung hin.

§ 88 Entscheidung des Integrationsamtes
(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf 
Grund mündlicher Verhandlung, innerhalb eines Monats vom Tage 
des Eingangs des Antrages an treffen.

(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehin­
derten Menschen zugestellt. Der Bundesagentur für Arbeit wird eine 
Abschrift der Entscheidung übersandt.

(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann 
der Arbeitgeber die Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zu­
stellung erklären.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des In­
tegrationsamtes zur Kündigung haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) In den Fällen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt Absatz 1 mit 
der Maßgabe, dass die Entscheidung innerhalb eines Monats vom 
Tage des Eingangs des Antrages an zu treffen ist. Wird innerhalb die­
ser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als er­
teilt. Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 89 Einschränkungen der Ermessensentscheidung
(1) Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in 
Betrieben und Dienststellen, die nicht nur vorübergehend eingestellt 
oder aufgelöst werden, wenn zwischen dem Tage der Kündigung und 
dem Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn gezahlt wird, mindestens drei 
Monate liegen. Unter der gleichen Voraussetzung soll es die Zustim­
mung auch bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen erteilen, 
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die nicht nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt werden, wenn 
die Gesamtzahl der weiterhin beschäftigten schwerbehinderten Men­
schen zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 71 ausreicht. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf einem 
anderen Arbeitsplatz desselben Betriebes oder derselben Dienststelle 
oder auf einem freien Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb oder ei­
ner anderen Dienststelle desselben Arbeitgebers mit Einverständnis 
des schwerbehinderten Menschen möglich und für den Arbeitgeber 
zumutbar ist.

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem 
schwerbehinderten Menschen ein anderer angemessener und zumut­
barer Arbeitsplatz gesichert ist.

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers er­
öffnet, soll das Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn
1.	�der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich na­
mentlich als einer der zu entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet ist 
(§ 125 der Insolvenzordnung),

2.	�die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des In­
teressenausgleichs gemäß § 95 Abs. 2 beteiligt worden ist,

3.	�der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden 
schwerbehinderten Menschen an der Zahl der beschäftigten 
schwerbehinderten Menschen nicht größer ist als der Anteil der zu 
entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der Zahl der beschäftigten 
übrigen Arbeitnehmer und

4.	�die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem 
Interessenausgleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Er­
füllung der Beschäftigungspflicht nach § 71 ausreicht.

§ 90 Ausnahmen
(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte 
Menschen,
1.	�deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungs­
erklärung ohne Unterbrechung noch nicht länger als sechs Monate 
besteht oder
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2.	�die auf Stellen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 beschäftigt wer­
den oder

3. 	�deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie
	 a)	 �das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Ab­

findung, Entschädigung oder ähnliche Leistung auf Grund ei­
nes Sozialplanes haben oder

	 b)	 �Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechs­
ten Buch oder auf Anpassungsgeld für entlassene Arbeitneh­
mer des Bergbaus haben, 

wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitge­
teilt hat und sie der beabsichtigten Kündigung bis zu deren Ausspruch 
nicht widersprechen.

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die 
aus Witterungsgründen vorgenommen werden, keine Anwendung, 
sofern die Wiedereinstellung der schwerbehinderten Menschen bei 
Wiederaufnahme der Arbeit gewährleistet ist.

(2a) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehin­
derter Mensch nicht nachgewiesen ist oder das Versorgungsamt nach 
Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 eine Feststellung wegen fehlen­
der Mitwirkung nicht treffen konnte.

(3) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen schwerbehinderter Menschen in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 1 unabhängig von der Anzeigepflicht nach ande­
ren Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb von vier Tagen an.

§ 91 Außerordentliche Kündigung
(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von § 86 
auch bei außerordentlicher Kündigung, soweit sich aus den folgenden 
Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt.

(2) Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wo­
chen beantragt werden; maßgebend ist der Eingang des Antrages bei 
dem Integrationsamt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
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Arbeitgeber von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen 
Kenntnis erlangt.
(3) Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wo­
chen vom Tage des Eingangs des Antrages an. Wird innerhalb dieser 
Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt.

(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündi­
gung aus einem Grunde erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der 
Behinderung steht.

(5) Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unverzüglich 
nach Erteilung der Zustimmung erklärt wird.

(6) Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines 
Streiks oder einer Aussperrung fristlos gekündigt worden ist, werden 
nach Beendigung des Streiks oder der Aussperrung wieder eingestellt.

§ 92 Erweiterter Beendigungsschutz
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten 
Menschen bedarf auch dann der vorherigen Zustimmung des Integra­
tionsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts einer teilweisen Erwerbs­
minderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfähigkeit 
oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung erfolgt. Die 
Vorschriften dieses Kapitels über die Zustimmung zur ordentlichen 
Kündigung gelten entsprechend.

KAPITEL 5
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, 
Schwerbehindertenvertretung, Beauftragter des Arbeitgebers

§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Präsidialrates

Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern 
die Eingliederung schwerbehinderter Menschen. Sie achten insbeson­
dere darauf, dass die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 
84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden; sie wirken auf die 
Wahl der Schwerbehindertenvertretung hin.
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§ 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung
(1) In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwer­
behinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, wer­
den eine Vertrauensperson und wenigstens ein stellvertretendes Mit­
glied gewählt, das die Vertrauensperson im Falle der Verhinderung 
durch Abwesenheit oder Wahrnehmung anderer Aufgaben vertritt. 
Ferner wählen bei Gerichten, denen mindestens fünf schwerbehinder­
te Richter oder Richterinnen angehören, diese einen Richter oder eine 
Richterin zu ihrer Schwerbehindertenvertretung. Satz 2 gilt entspre­
chend für Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen, soweit für sie eine 
besondere Personalvertretung gebildet wird. Betriebe oder Dienststel­
len, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllen, können für 
die Wahl mit räumlich nahe liegenden Betrieben des Arbeitgebers 
oder gleichstufigen Dienststellen derselben Verwaltung zusammenge­
fasst werden; soweit erforderlich, können Gerichte unterschiedlicher 
Gerichtszweige und Stufen zusammengefasst werden. Über die Zu­
sammenfassung entscheidet der Arbeitgeber im Benehmen mit dem 
für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich Gerichten 
zuständigen Integrationsamt.

(2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle be­
schäftigten schwerbehinderten Menschen.

(3) Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vo­
rübergehend Beschäftigten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr voll­
endet haben und dem Betrieb oder der Dienststelle seit sechs Mona­
ten angehören; besteht der Betrieb oder die Dienststelle weniger als 
ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen 
Zugehörigkeit. Nicht wählbar ist, wer kraft Gesetzes dem Betriebs-, 
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht angehören 
kann.

(4) Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertretung der 
Soldaten nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz zu wählen ist, 
sind auch schwerbehinderte Soldaten und Soldatinnen wahlberech­
tigt und auch Soldaten und Soldatinnen wählbar.
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(5) Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 	
1. Oktober bis 30. November statt. Außerhalb dieser Zeit finden Wah­
len statt, wenn
1.	�das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und 
ein stellvertretendes Mitglied nicht nachrückt,

2.	die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder
3.	eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.
Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitrau­
mes eine Wahl der Schwerbehindertenvertretung stattgefunden, wird 
die Schwerbehindertenvertretung in dem auf die Wahl folgenden 
nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu gewählt. Hat die 
Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung zum Beginn des für die 	
regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr 	
betragen, wird die Schwerbehindertenvertretung im übernächsten 
Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu gewählt.

(6) Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in 
geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehr­
heitswahl gewählt. Im Übrigen sind die Vorschriften über die Wahlan­
fechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der Wahl des 	
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates sinn­
gemäß anzuwenden. In Betrieben und Dienststellen mit weniger als 
50 wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen wird die Vertrau­
ensperson und das stellvertretende Mitglied im vereinfachten Wahl­
verfahren gewählt, sofern der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus 
räumlich weit auseinander liegenden Teilen besteht. Ist in einem Be­
trieb oder einer Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht 
gewählt, so kann das für den Betrieb oder die Dienststelle zuständige 
Integrationsamt zu einer Versammlung schwerbehinderter Menschen 
zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes einladen.

(7) Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. 
Sie beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die 
Amtszeit der bisherigen Schwerbehindertenvertretung noch nicht be­
endet ist, mit deren Ablauf. Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die Ver­
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trauensperson es niederlegt, aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richter­
verhältnis ausscheidet oder die Wählbarkeit verliert. Scheidet die 
Vertrauensperson vorzeitig aus dem Amt aus, rückt das mit der höchs­
ten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied für den Rest der 
Amtszeit nach; dies gilt für das stellvertretende Mitglied entspre­
chend. Auf Antrag eines Viertels der wahlberechtigten schwerbehin­
derten Menschen kann der Widerspruchsausschuss bei dem Integrati­
onsamt (§ 119) das Erlöschen des Amtes einer Vertrauensperson 
wegen grober Verletzung ihrer Pflichten beschließen.

§ 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwer-
behinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt 
ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen 
beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere 
dadurch, dass sie
1.	�darüber wacht, dass die zu Gunsten schwerbehinderter Menschen 
geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs-  oder 
Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchge­
führt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 
und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,

2.	�Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, ins­
besondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stel­
len beantragt,

3.	�Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen 
entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Ver­
handlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie 
unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und 
das Ergebnis der Verhandlungen.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei 
Anträgen an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststel­
lung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung so­
wie bei Anträgen auf Gleichstellung die Agentur für Arbeit. In Betrieben 
und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten 
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Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimm­
ten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 
200 schwerbehinderten Menschen, das mit der nächsthöchsten Stimm­
zahl gewählte weitere stellvertretende Mitglied. Die Heranziehung zu 
bestimmten Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein.

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen 	
Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten 
Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu un­
terrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die ge­
troffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung 
oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffenen Ent­
scheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Ta­
gen nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden. Die Schwer­
behindertenvertretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren 
nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen 
der Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Bewerbun­
gen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in die ent­
scheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme 
an Vorstellungsgesprächen.

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die 
über ihn geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten des Ar­
beitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die 
Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten 
Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch nicht von 
dieser Verpflichtung entbunden hat.

(4) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzun­
gen des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidial­
rates und deren Ausschüssen sowie des Arbeitsschutzausschusses be­
ratend teilzunehmen; sie kann beantragen, Angelegenheiten, die 
einzelne oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe beson­
ders betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 
Erachtet sie einen Beschluss des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staats­
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anwalts-  oder Präsidialrates als eine erhebliche Beeinträchtigung 
wichtiger Interessen schwerbehinderter Menschen oder ist sie entge­
gen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt worden, wird auf ihren Antrag der 
Beschluss für die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Be­
schlussfassung an ausgesetzt; die Vorschriften des Betriebsverfas­
sungsgesetzes und des Personalvertretungsrechtes über die Ausset­
zung von Beschlüssen gelten entsprechend. Durch die Aussetzung 
wird eine Frist nicht verlängert. In den Fällen des § 21e Abs. 1 und 3 
des Gerichtsverfassungsgesetzes ist die Schwerbehindertenvertre­
tung, außer in Eilfällen, auf Antrag eines betroffenen schwerbehinder­
ten Richters oder einer schwerbehinderten Richterin vor dem Präsidi­
um des Gerichtes zu hören.

(5) Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach 	
§ 74 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes, § 66 Abs. 1 des Bundes­
personalvertretungsgesetzes sowie den entsprechenden Vorschriften 
des sonstigen Personalvertretungsrechtes zwischen dem Arbeitgeber 
und den in Absatz 4 genannten Vertretungen hinzugezogen.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens ein­
mal im Kalenderjahr eine Versammlung schwerbehinderter Menschen 
im Betrieb oder in der Dienststelle durchzuführen. Die für Betriebs- 
und Personalversammlungen geltenden Vorschriften finden entspre­
chende Anwendung.

(7) Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertre­
tung der Richter und Richterinnen als auch die Schwerbehindertenver­
tretung der übrigen Bediensteten beteiligt, so handeln sie gemeinsam.

(8) Die Schwerbehindertenvertretung kann an Betriebs- und Personal­
versammlungen in Betrieben und Dienststellen teilnehmen, für die sie 
als Schwerbehindertenvertretung zuständig ist und hat dort ein Re­
derecht, auch wenn die Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 
nicht Angehörige des Betriebes oder der Dienststelle sind.
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§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten 
der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

(1) Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht 
behindert oder wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begüns­
tigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.

(3) Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die 
gleiche persönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündi­
gungs-, Versetzungs-  und Abordnungsschutz wie ein Mitglied des 	
Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- oder Richterrates. Das stellvertre­
tende Mitglied besitzt während der Dauer der Vertretung und der 	
Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz 4 die gleiche persönliche Rechts­
stellung wie die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstel­
lung wie Ersatzmitglieder der in Satz 1 genannten Vertretungen.

(4) Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit 
ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, 
wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel wenigstens 200 
schwerbehinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson 
auf ihren Wunsch freigestellt; weiter gehende Vereinbarungen sind 
zulässig. Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für 
die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. Satz 3 
gilt auch für das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertre­
tende Mitglied, wenn wegen
1.	ständiger Heranziehung nach § 95,
2.	häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit,
3.	�absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertre­
tung in kurzer Frist 

die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforder­
lich ist.

(5) Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbe­
trieblichen Maßnahmen der Berufsförderung nicht ausgeschlossen wer­
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den. Innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen 
im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes oder der Dienststelle Gele­
genheit zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene berufliche 
Entwicklung in dem Betrieb oder der Dienststelle nachzuholen. Für Ver­
trauenspersonen, die drei volle aufeinander folgende Amtszeiten freige­
stellt waren, erhöht sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.

(6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder 
dienstlichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, ha­
ben die Vertrauenspersonen Anspruch auf entsprechende Arbeits- 
oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder der 
Dienstbezüge.

(7) Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,
1.	�über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche 
Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten im Sinne des 
§ 73, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertrauli­
chen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren und

2. 	�ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitge­
ber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Be­
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und nicht 
zu verwerten. 

Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie 
gelten nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den Integrati­
onsämtern und den Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben 
den schwerbehinderten Menschen gegenüber es erfordern, gegen­
über den Vertrauenspersonen in den Stufenvertretungen (§ 97) sowie 
gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes und 
den in den entsprechenden Vorschriften des Personalvertretungsrech­
tes genannten Vertretungen, Personen und Stellen.

(8) Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entste­
henden Kosten trägt der Arbeitgeber. Das Gleiche gilt für die durch 
die Teilnahme des mit der höchsten Stimmenzahl gewählten stellver­
tretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen nach 
Absatz 4 Satz 3 entstehenden Kosten.
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(9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Be­
triebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat für dessen 
Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung zur Verfü­
gung stellt, stehen für die gleichen Zwecke auch der Schwerbehinder­
tenvertretung zur Verfügung, soweit ihr hierfür nicht eigene Räume 
und sächliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

§ 97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und
Hauptschwerbehindertenvertretung

(1) Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat
oder für den Geschäftsbereich mehrerer Dienststellen ein Gesamtper­
sonalrat errichtet, wählen die Schwerbehindertenvertretungen der 
einzelnen Betriebe oder Dienststellen eine Gesamtschwerbehinder­
tenvertretung. Ist eine Schwerbehindertenvertretung nur in einem der 
Betriebe oder in einer der Dienststellen gewählt, nimmt sie die Rechte 
und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.

(2) Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wäh­
len die Gesamtschwerbehindertenvertretungen eine Konzernschwerbe­
hindertenvertretung. Besteht ein Konzernunternehmen nur aus einem 
Betrieb, für den eine Schwerbehindertenvertretung gewählt ist, hat sie 
das Wahlrecht wie eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.

(3) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein 
Bezirks- oder Hauptpersonalrat gebildet ist, gilt Absatz 1 sinngemäß mit 
der Maßgabe, dass bei den Mittelbehörden von deren Schwerbehinder­
tenvertretung und den Schwerbehindertenvertretungen der nachge­
ordneten Dienststellen eine Bezirksschwerbehindertenvertretung zu 
wählen ist. Bei den obersten Dienstbehörden ist von deren Schwerbe­
hindertenvertretung und den Bezirksschwerbehindertenvertretungen 
des Geschäftsbereichs eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu 
wählen; ist die Zahl der Bezirksschwerbehindertenvertretungen niedri­
ger als zehn, sind auch die Schwerbehindertenvertretungen der nach­
geordneten Dienststellen wahlberechtigt.

(4) Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- 
oder Hauptrichterrat gebildet ist, gilt Absatz 3 entsprechend. Sind in 
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einem Zweig der Gerichtsbarkeit bei den Gerichten der Länder mehre­
re Schwerbehindertenvertretungen nach § 94 zu wählen und ist in 
diesem Zweig kein Hauptrichterrat gebildet, ist in entsprechender An­
wendung von Absatz 3 eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu 
wählen. Die Hauptschwerbehindertenvertretung nimmt die Aufgabe 
der Schwerbehindertenvertretung gegenüber dem Präsidialrat wahr.

(5) Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 4 neu zu 
wählen ist, wird wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt.

(6) Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der 
schwerbehinderten Menschen in Angelegenheiten, die das Gesamt­
unternehmen oder mehrere Betriebe oder Dienststellen des Arbeitge­
bers betreffen und von den Schwerbehindertenvertretungen der ein­
zelnen Betriebe oder Dienststellen nicht geregelt werden können, 
sowie die Interessen der schwerbehinderten Menschen, die in einem 
Betrieb oder einer Dienststelle tätig sind, für die eine Schwerbehinder­
tenvertretung nicht gewählt ist; dies umfasst auch Verhandlungen 
und den Abschluss entsprechender Integrationsvereinbarungen. Satz 1 
gilt entsprechend für die Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehin­
dertenvertretung sowie für die Schwerbehindertenvertretung der 
obersten Dienstbehörde, wenn bei einer mehrstufigen Verwaltung 
Stufenvertretungen nicht gewählt sind. Die nach Satz 2 zuständige 
Schwerbehindertenvertretung ist auch in persönlichen Angelegenhei­
ten schwerbehinderter Menschen, über die eine übergeordnete Dienst­
stelle entscheidet, zuständig; sie gibt der Schwerbehindertenver­
tretung der Dienststelle, die den schwerbehinderten Menschen 
beschäftigt, Gelegenheit zur Äußerung. Satz 3 gilt nicht in den Fällen, 
in denen der Personalrat der Beschäftigungsbehörde zu beteiligen ist.

(7) § 94 Abs. 3 bis 7, § 95 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2, 4, 5 und 7 und § 96 
gelten entsprechend, § 94 Abs. 5 mit der Maßgabe, dass die Wahl der 
Gesamt- und Bezirksschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 	
1. Dezember bis 31. Januar, die der Konzern- und Hauptschwerbe­
hindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Februar bis 31. März statt­
findet.
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(8) § 95 Abs. 6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Ver­
trauens- und der Bezirksvertrauenspersonen durch die Gesamt-, Be­
zirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung entsprechend.

§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenhei­
ten schwerbehinderter Menschen verantwortlich vertritt; falls erfor­
derlich, können mehrere Beauftragte bestellt werden. Der Beauftragte 
soll nach Möglichkeit selbst ein schwerbehinderter Mensch sein. Der 
Beauftragte achtet vor allem darauf, dass dem Arbeitgeber obliegen­
de Verpflichtungen erfüllt werden.

§ 99 Zusammenarbeit
(1) Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehinderten­
vertretung und Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Prä­
sidialrat arbeiten zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar­
beitsleben in dem Betrieb oder der Dienststelle eng zusammen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der 
Durchführung des Teils 2 beauftragten Stellen und die Rehabilitations­
träger unterstützen sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Vertrauensperson und Beauftragter des Arbeitgebers sind Verbin­
dungspersonen zur Bundesagentur für Arbeit und zu dem Integrati­
onsamt.

§ 100 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates nähere Vorschriften über die Vorberei­
tung und Durchführung der Wahl der Schwerbehindertenvertretung 
und ihrer Stufenvertretungen zu erlassen.

KAPITEL 10 Sonstige Vorschriften

§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen
Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung 	
bestimmter Personenkreise nach anderen Gesetzen entbinden den 	
Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung zur Beschäftigung schwerbe­
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hinderter Menschen nach den besonderen Regelungen für schwer­
behinderte Menschen.

§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge
(1) Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezüge aus 
einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis werden Renten und ver­
gleichbare Leistungen, die wegen der Behinderung bezogen werden, 
nicht berücksichtigt. Die völlige oder teilweise Anrechnung dieser Leis­
tungen auf das Arbeitsentgelt oder die Dienstbezüge ist unzulässig.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäftigung tat­
sächlich nicht ausgeübt wird und die Vorschriften über die Zahlung 
der Rente oder der vergleichbaren Leistung eine Anrechnung oder ein 
Ruhen vorsehen, wenn Arbeitsentgelt oder Dienstbezüge gezahlt 
werden.

§ 124 Mehrarbeit
Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrar­
beit freigestellt.

§ 125 Zusatzurlaub
(1) Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten 
zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich 
die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinderten Menschen auf 
mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht 
oder vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Soweit tarifliche, 
betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte 
Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unbe­
rührt.

(2) Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des 	
gesamten Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für 
jeden vollen Monat der im Beschäftigungsverhältnis vorliegenden 
Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwölftel des 
Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die 
mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage auf­
zurunden. Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub 
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hinzuzurechnen und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr be­
stehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert werden.

(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 69 
Abs. 1 und 2 rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertrag­
barkeit des Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die dem Be­
schäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen Rege­
lungen Anwendung.

§ 126 Nachteilsausgleich
(1) Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Aus­
gleich behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen 
(Nachteilsausgleich) werden so gestaltet, dass sie unabhängig von der 
Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der Behinderung 
Rechnung tragen.

(2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvor­
schriften erfolgen, bleiben unberührt.


